
4272 Bibelwissenschaft

schiedener Disziplinen wIıe Sozlologie, Psycho- IB  WI  SCHAFItherapie, Sozialethik, Theologie und Philosophie.
Und 'OTtZ dieser Fülle Material und den dıfttfe-
renzierten Ausführungen ist das Buch leicht
lesen, da der UtfOor ausgezeichnet verste! N/ Knecht und Lamm Got-
Wissenschaftliches und Narratıves ausSsewogeNn fes Jesaja 53). Übernahme VOILA Schuld 1m Hor1-
und 1n gelungener Weilse selinen Schreibstil ONt der Gottesknechtslieder (SBS 190) ath.
einfliefßsen lassen. kın kleines Manko ıst mel- Bibelwerk, gar 2001 art. 20,35

ISBN 3-460-04901-4LIET einung nach LLIUT die atsache, dass die PSy-
choanalyse als wichtige Therapieform ın seiner 'erf. dieses Büchleins, der ın ribourg Schweiz)
Studie fehlt. Altes Testament lehrt, ist eın ausgesproche-
Linz Helmut Fder Her Fachmann für die Fragen Von chuld, Sühne,

Strafe und dergleichen der biblischen Über-
jeferung. Darum INnUuSS sehr dankbar se1in,
dass mıit dieser Studie die eikle rageHEUTGER Das eC! auf ONN- und

Feiertage. (Publikationen des NS für kirch- packt, ob sSe1n kann und darf, dass eın Un-
liche Zeitgeschichte, Serie IL, 32). Geyer-Edi- schuldiger mıit der Schuld ines anderen e l1aste:

wird. Auslöser für diese rage ist nicht zuletzttion, Wien-balzburg 1999 art.
Der seit en diskutierte „freie Sonntag” erhält das vierte Lied VO: Gottesknecht, dem

dieser Salzburger rechtswissenschaftlichen heißt „Aber wWar durchbohrt aQaus Sünden Uun-

Dissertation, die auf die Öösterreichische Rechts- sererseits, zerschlagen Aaus uNseTeTr Schuld”(Jes
lage Bezug nımmt, eıne informativ und Arg u- 53,4 Übers des Verf.)
mentatıv ausgewlesene Bekräftigung. So versteht geht seliner tudie VOIL, dass ım ersten

Teil allgemein jene extie bespricht, die gedeu-sich der Titel als These unı nicht etwa als rage
(vgl Vorwort des Herausgebers der Reihe, tet werden könnten, dass eın Unschuldiger die
Bemerkenswert ist der Ansatz beim echtsan- 'afe erleidet der zumindest VOonNn der Strafe

mitbetroffen ist, die ınem Schuldigen ge  /spruch auf den Sonntag, während die Diskussion
weithin die Verpflichtung, den Sonntag arbeits- bzw. dass Schuldige letztlich doch nicht die
frei halten, 1mM Auge hat Die 'ert. zeigt bührende Strafe mussen. Wenn ber ;ott
die kulturgeschichtliche TIradition des /-Tage- eın gerechter chter sSeıin soll, dann darf keine
Rhythmus auf, der keineswegs e1in Anliegen unverdiente Strafe geben. Abrahams Zwie-
der Christen ist, die damit die Sabbat-Iradition sprache mıit ‚ott über die Bestrafung VO]  - Sodom
des Judentums fortführen, sondern sich se1it Jahr- erscheint daher mıiıt echt das Argument, dass
tausenden bewährt hat und bis eute uNnseIer Gott nicht „die Gerechten Zusamımen mıit den
Zeiterfahrung dient (vgl. _ Allerdings Ruchlosen umbringen“ kann (Gen 1 'r 25) Nach
kennt das (Österreichische) Arbeitsruhegesetz 24,16 hat Israel uch den Rechtsgrundsatz,
(31—39) bereits zahlreiche Ausnahmen und S1e') dass „jeder LLIUT für sSeın eigenes Verbrechen
sich ıner steigenden Bedarfsanmeldung (und muıt dem Tod bestraft werden (soll).” Nun gibt e
Bereitschaft?) ZUuUr Arbeit nntag gegenüber ber eınerseıits exte, die davon berichten, dass
38) 1 bleibt bedenken, dass „das Recht ;ott eine Bestrafung unter bestimmten Bedin-
allein422  Bibelwissenschaft  schiedener Disziplinen wie Soziologie, Psycho-  BIBELWISSENSCHAFT  therapie, Sozialethik, Theologie und Philosophie.  Und trotz dieser Fülle an Material und den diffe-  renzierten Ausführungen ist das Buch leicht zu  lesen, da es der Autor ausgezeichnet versteht,  M SCHENKER ADRIAN, Knecht und Lamm Got-  Wissenschaftliches und Narratives ausgewogen  tes (Jesaja 53). Übernahme von Schuld im Hori-  und in gelungener Weise in seinen Schreibstil  zont der Gottesknechtslieder (SBS 190). Kath.  einfließen zu lassen. Ein kleines Manko ist mei-  Bibelwerk, Stuttgart 2001. (131) Kart. € 20,35.  ISBN 3-460-04901-4  ner Meinung nach nur die Tatsache, dass die Psy-  choanalyse als wichtige Therapieform in seiner  Verf. dieses Büchleins, der in Fribourg (Schweiz)  Studie fehlt.  Altes Testament lehrt, ist u.a. ein ausgesproche-  Linz  Helmut Eder  ner Fachmann für die Fragen von Schuld, Sühne,  Strafe und dergleichen in der biblischen Über-  lieferung. Darum muss man sehr dankbar sein,  dass er mit dieser Studie die heikle Frage an-  M HEUTGER VIOLA, Das Recht auf Sonn- und  Feiertage. (Publikationen des Instituts für kirch-  packt, ob es sein kann und darf, dass ein Un-  liche Zeitgeschichte, Serie II, Bd. 32). Geyer-Edi-  schuldiger mit der Schuld eines anderen belastet  wird. Auslöser für diese Frage ist nicht zuletzt  tion, Wien-Salzburg 1999. (101) Kart.  Der seit Jahren diskutierte „freie Sonntag” erhält  das vierte Lied vom Gottesknecht, in dem es  in dieser Salzburger rechtswissenschaftlichen  heißt: „Aber er war durchbohrt aus Sünden un-  Dissertation, die auf die österreichische Rechts-  sererseits, zerschlagen aus unserer Schuld“(Jes  lage Bezug nimmt, eine informativ und argu-  53,4 Übers. des Verf.).  mentativ ausgewiesene Bekräftigung. So versteht  Sch. geht in seiner Studie so vor, dass er im ersten  Teil allgemein jene Texte bespricht, die so gedeu-  sich der Titel als These und nicht etwa als Frage  (vgl. Vorwort des Herausgebers der Reihe, 5f).  tet werden könnten, dass ein Unschuldiger die  Bemerkenswert ist der Ansatz beim Rechtsan-  Strafe erleidet oder zumindest von der Strafe  mitbetroffen ist, die einem Schuldigen gebührt,  spruch auf den Sonntag, während die Diskussion  weithin die Verpflichtung, den Sonntag arbeits-  bzw. dass Schuldige letztlich doch nicht die ge-  frei zu halten, im Auge hat. Die Verf. zeigt u.a.  bührende Strafe tragen müssen. Wenn aber Gott  die kulturgeschichtliche Tradition des 7-Tage-  ein gerechter Richter sein soll, dann darf es keine  Rhythmus auf, der keineswegs nur ein Anliegen  unverdiente Strafe geben. In Abrahams Zwie-  der Christen ist, die damit die Sabbat-Tradition  sprache mit Gott über die Bestrafung von Sodom  des Judentums fortführen, sondern sich seit Jahr-  erscheint daher mit Recht das Argument, dass  tausenden bewährt hat und bis heute unserer  Gott nicht „die Gerechten zusammen mit den  Zeiterfahrung dient (vgl. 24-31). Allerdings  Ruchlosen umbringen“ kann (Gen 18, 25). Nach  kennt das (österreichische) Arbeitsruhegesetz  Dtn 24,16 hat Israel auch den Rechtsgrundsatz,  (31-39) bereits zahlreiche Ausnahmen und sieht  dass „jeder (...) nur für sein eigenes Verbrechen  sich einer steigenden Bedarfsanmeldung (und  mit dem Tod bestraft werden (soll).“ Nun gibt es  Bereitschaft?) zur Arbeit am Sonntag gegenüber  aber einerseits Texte, die davon berichten, dass  (38). Dabei bleibt zu bedenken, dass „das Recht  Gott eine Bestrafung unter bestimmten Bedin-  allein ... keine absolute Garantie für den Schutz  gungen aussetzt bzw. aufschiebt, und anderer-  des Sonntags (gibt), wenn der politische und der  seits auch Texte, die besagen, dass Gott ein Un-  recht bis in die dritte und vierte Generation ver-  gesellschaftliche Wille nachlassen, diesen recht-  lichen Schutz aufrechtzuerhalten” (39). Die 1997  folgt (vgl. bes. Ex, 20,5 = Dtn 5,9; Ex 34, 6-7 und  in Österreich gestartete „Allianz für den freien  Ez 18); Kräftige Beispiele für den ersten Fall sind  Sonntag” (58f. 70f), die sich auch der Notwendig-  die Texte, in denen von der Fürsprache heraus-  keit der Ausbildung einer neuen Sonntagskultur  ragender Persönlichkeiten die Rede ist (Abra-  bewusst ist, ergänzt den individuellen Aspekt  ham: Gen 18, 16ff; Mose: Ex 32,7-14; 33,12-17;  der Arbeitsruhe durch den sozialen; tatsächlich  Num 14,10-19; Dtn 9,18; Samuel: 1Sam 12,23  u.a.m.).  bietet ja nur ein gemeinsam gefeierter Sonntag  die Chance, „Tag der Gemeinschaft und der Fa-  Sch. zeigt nun in seiner Studie, dass die verschie-  milie” zu sein (72f). Trotz der eindrucksvoll auf-  denen Texte wie Modelle zu verstehen sind, mit  gemachten ökonomischen Rechnungen und trotz  Hilfe derer es möglich ist, die im Einzelfall ge-  der Beteuerung der Freiwilligkeit der Sonntags-  wiss höchst komplexe Verstrickung des Men-  arbeit bleibt daher festzuhalten: „Die Sonn- und  schen in seinen Taten so zu beleuchten, dass er-  Feiertage sind ein Stück Humanität” (96).  kennbar wird, „wie der göttliche Richter auf gut  Linz  Alfons Riedl  und böse reagiert, und wie gut und böse sich imkeine aDsolute Garantie für den Schutz SUNSCMN DZW. aufschiebt, und anderer-
des Sonntags (gibt), W der politische und der se1ts uch exte, die besagen, dass Gott eın Un-

reC.| bis die dritte und vierte Generation Vel-gesellschaftliche Wille nachlassen, diesen recht-
liıchen Schutz aufrechtzuerhalten” 39) DIie 1997 folgt (vgl. bes. ExX, 20,5 5r/ Ex 3 F 6— und

Österreich gestartete „Allianz für den freien E7 18); Kräftige Beispiele für den ersten Fall sind
Sonntag” (58f. 70f), die sich uch der Notwendig- die exte, denen Von der Fürsprache heraus-
keit der usbildung ıner Sonntagskultur ragender Persönlichkeiten cdie ede ist Abra-
bewusst 1st, ergänz den individuellen Aspekt ham Gen 18, 16ff; Mose: Ex „/-14; 33,12-17;
der rbeitsruhe durch den sozlalen; tatsächlich Num 4,10—19; 9,18; Samuel 1S5am 12,23

u.a.m.)bietet Ja LIUTr eın gemeınsam gefeierter Sonntag
die ance, „Jlag der Gemeinschaft und der Fa- zeigt seiner Studie, dass die verschie-
milie” sSein 72£) TOtZ der eindrucksvoll auf- denen extie w1e Modelle verstehen sind, mıiıt
gemachten ökonomischen Rechnungen und 'otz Hılfe derer e5 möglich ist, die 1mM Finzelfall g-
der eteuerung der Freiwilligkeit der Sonntags- WI1SS höchst komplexe Verstrickung des Men-
arbeit bleibt daher festzuhalten: „Die Sonn- und schen seinen aten beleuchten, dass ETI-

Feiertage sind eın Stück Humanıtät‘  07 96) kennbar wird, „wıe der göttliche chter auf gut
1INZ Alfons 1€1 und böse reaglert, und w1ıe gut und böse sich 1m
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schiedener Disziplinen wie Soziologie, Psycho­
therapie, Sozialethik, Theologie und Philosophie. 
Und trotz dieser Fülle an Material und den diffe­
renzierten Ausführungen ist das Buch leicht zu 
lesen, da es der Autor ausgezeichnet versteht, 
Wissenschaftliches und Narratives ausgewogen 
und in gelungener Weise in seinen Schreibstil 
einfließen zu lassen. Ein kleines Manko ist mei­
ner Meinung nach nur die Tatsache, dass die Psy­
choanalyse als wichtige Therapieform in seiner 
Studie fehlt. 
Linz Helmut Eder 

• HEUTGER VIOLA, Das Recht auf Sonn- und 
Feiertage. (Publikationen des Instituts für kirch­
liche Zeitgeschichte, Serie 11, Bd. 32). Geyer-Edi­
tion, Wien-Salzburg 1999. (101) Kart. 
Der seit Jahren diskutierte "freie Sonntag" erhält 
in dieser Salzburger rechtswissenschaftlichen 
Dissertation, die auf die österreichische Rechts­
lage Bezug nimmt, eine informativ und argu­
mentativ ausgewiesene Bekräftigung. So versteht 
sich der Titel als These und nicht etwa als Frage 
(vgl. Vorwort des Herausgebers der Reihe, 5f). 
Bemerkenswert ist der Ansatz beim Rechtsan­
spruch auf den Sonntag, während die Diskussion 
weithin die Verpflichtung, den Sonntag arbeits­
frei zu halten, im Auge hat. Die Verf. zeigt u.a. 
die kulturgeschichtliche Tradition des 7-Tage­
Rhythmus auf, der keineswegs nur ein Anliegen 
der Christen ist, die damit die Sabbat-Tradition 
des Judentums fortführen, sondern sich seit Jahr­
tausenden bewährt hat und bis heute unserer 
Zeiterfahrung dient (vgl. 24-31). Allerdings 
kennt das (österreichische) Arbeitsruhegesetz 
(31-39) bereits zahlreiche Ausnahmen und sieht 
sich einer steigenden Bedarfsanmeldung (und 
Bereitschaft?) zur Arbeit am Sonntag gegenüber 
(38). Dabei bleibt zu bedenken, dass "das Recht 
allein ... keine absolute Garantie für den Schutz 
des Sonntags (gibt), wenn der politische und der 
gesellschaftliche Wille nachlassen, diesen recht­
lichen Schutz aufrechtzuerhalten" (39). Die 1997 
in Österreich gestartete "Allianz für den freien 
Sonntag" (58f. 70f), die sich auch der Notwendig­
keit der Ausbildung einer neuen Sonntagskultur 
bewusst ist, ergänzt den individuellen Aspekt 
der Arbeitsruhe durch den sozialen; tatsächlich 
bietet ja nur ein gemeinsam gefeierter Sonntag 
die Chance, "Tag der Gemeinschaft und der Fa­
milie" zu sein (72f). Trotz der eindrucksvoll auf­
gemachten ökonomischen Rechnungen und trotz 
der Beteuerung der Freiwilligkeit der Sonntags­
arbeit bleibt daher festzuhalten: "Die Sonn- und 
Feiertage sind ein Stück Humanität" (96). 
Linz Alfons Riedl 
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• SCHENKER ADRIAN, Knecht und Lamm Got­
tes (Jesaja 53). Übernahme von Schuld im Hori­
zont der Gottesknechtslieder (SBS 190). Kath. 
Bibelwerk, Stuttgart 2001. (131) Kart. € 20,35. 
ISBN 3-460-04901-4 
Verf. dieses Büchleins, der in Fribourg (Schweiz) 
Altes Testament lehrt, ist u.a. ein ausgesproche­
ner Fachmann für die Fragen von Schuld, Sühne, 
Strafe und dergleichen in der biblischen Über­
lieferung. Darum muss man sehr dankbar sein, 
dass er mit dieser Studie die heikle Frage an­
packt, ob es sein kann und darf, dass ein Un­
schuldiger mit der Schuld eines anderen belastet 
wird. Auslöser für diese Frage ist nicht zuletzt 
das vierte Lied vom Gottesknecht, in dem es 
heißt: "Aber er war durchbohrt aus Sünden un­
sererseits, zerschlagen aus unserer Schuld"Ges 
53,4 Übers. des Verf.). 
Sch. geht in seiner Studie so vor, dass er im ersten 
Teil allgemein jene Texte bespricht, die so gedeu­
tet werden könnten, dass ein Unschuldiger die 
Strafe erleidet oder zumindest von der Strafe 
mitbetroffen ist, die einem Schuldigen gebührt, 
bzw. dass Schuldige letztlich doch nicht die ge­
bührende Strafe tragen müssen. Wenn aber Gott 
ein gerechter Richter sein soll, dann darf es keine 
unverdiente Strafe geben. In Abrahams Zwie­
sprache mit Gott über die Bestrafung von Sodom 
erscheint daher mit Recht das Argument, dass 
Gott nicht "die Gerechten zusammen mit den 
Ruchlosen umbringen" kann (Gen 18, 25). Nach 
Dtn 24,16 hat Israel auch den Rechtsgrundsatz, 
dass "jeder ( ... ) nur für sein eigenes Verbrechen 
mit dem Tod bestraft werden (soll)." Nun gibt es 
aber einerseits Texte, die davon berichten, dass 
Gott eine Bestrafung unter bestimmten Bedin­
gungen aussetzt bzw. aufschiebt, und anderer­
seits auch Texte, die besagen, dass Gott ein Un­
recht bis in die dritte und vierte Generation ver­
folgt (vgl. bes. Ex, 20,5 = Dtn 5,9; Ex 34, 6-7 und 
Ez 18); Kräftige Beispiele für den ersten Fall sind 
die Texte, in denen von der Fürsprache heraus­
ragender Persönlichkeiten die Rede ist (Abra­
ham: Gen 18, 16ff; Mose: Ex 32,7-14; 33,12-17; 
Num 14,10-19; Dtn 9,18; Samuel: 1Sam 12,23 
u.a.m.). 
Sch. zeigt nun in seiner Studie, dass die verschie­
denen Texte wie Modelle zu verstehen sind, mit 
Hilfe derer es möglich ist, die im Einzelfall ge­
wiss höchst komplexe Verstrickung des Men­
schen in seinen Taten so zu beleuchten, dass er­
kennbar wird, "wie der göttliche Richter auf gut 
und böse reagiert, und wie gut und böse sich im 
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unentrinnbar verwiıckelten menschlichen Einzel- KNUT Hg.) Theologıe als ViISiON.
un Gesamtschicksal auswirken“ 64) kin tra- Studien ZUTFT Johannes-Offenbarung. (SBS 191)
gisches Oment ıst gewissen Fällen (zZ.B. Katholisches Bıbelwerk, Stuttgart 2001 207)
? Sam 21,1—14) ‚War nicht ausgeschlossen, ber art. 24,44 (im Abo
nirgends 1st S dass Unschuldige die Strafe Dass das letzte Buch der christlichen Bibel seıne
VO  - Schuldigen erleiden, während diese straflos Leserschaft gleichermaßen faszinieren und INSpI-
ausgehen. rieren wWI1e uch irrıtieren un! abstoßen kann, ist
Der zweıte Teil der Studie befasst sich dem vier- NC L11Ee')  - Eine nicht unterschätzende, manch-
ten Lied VO Gottesknecht, wobe!l konkret mal subkutan laufende un! durchaus wider-
die rage geht, „ob die Stellvertretung, VOI der sprüchliche Wirkungsgeschichte ist DIS die
eSs spricht, anders als eın Rollentausch zwischen aktuelle Gegenwart herein aufzeigbar: in 1CUr-
Schuldigen un! Unschuldigen verstanden WEeTlI - gıe und Spiritualität, Architektur und OonNogra-
den muss” 65) Aufgrund der Ergebnisse des phie, religliöser und politischer Polemik, Musik,
ersten Teiles ıst sehr i  u nachzuforschen, Literatur, Film unı! uch in der postchrist-
rın die Schuld der ‚Vielen‘ besteht un wel- licher Alltagskultur. Die Theologte hat sich mıiıt der
chem Sinne der Gottesknecht diese Schuld Johannes-Offenbarung oft schwer Natür-
kann. In eiıner behutsamen Auslegung der ent- ich ist uch die Offb „W  t (Literatur, Jlext, Brief
scheidenden Stellen des Liedes zeigt Sch., dass mıiıt Interventionsabsicht), €e1 ıst ihr primäres
der es.  echt UrC. seinen Verzicht auf letzte edium ber nicht das refle.  Jlerte un! reflektie-
Möglichkeiten der Gegenwehr nicht LIUT seine rende Wort wWwI1e ben 1n der Theologie, sondern
aC. 1ın radikaler Weise ott anheimstellt, SOI11- das geschaute un! aufgeschriebene Bıld Vision.

Wiıe sollen Iso ChristInnen, die sich intel-dern UrC| diese Haltung uch den Feinden die
Chance eröffnet, dass S1e aufgrund dieses sSeines lektuelle Redlichkeit und leserische Sachgerecht-
Verzichts auf Anklage Unrecht einsehen und heit bemühen, mıiıt der Offb umgehen? Sich deren

Bildkaskaden einfach überlassen? Was ber -umkehren. Der Gottesknecht geht diesen Weg im
Vertrauen auf ott und Ireue seiner Sen- chen diese mıiıt uns? OUrientierung un! erge-
dung bis ZU! Aufgabe se1ines Lebens, und wisserung über dieses Buch ist jedenfalls gefragt,
selbst sSe1in Lebensopfer eın als Versöhnungsleis- und insofern ist gurt, dass sich die exegetische

für die Schuldigen. Da ‚ott dieses Opter Wissenschaft gerade etzter eit ıner jel-
aufgrund der Fürbitte des echtes annımmt, zahl Von Studien un uen Kommentierungen
können die Schuldigen VO)]  3 den Folgen ihres Un- intensiv amı auseiınandersetzt. Das vorliegen-

de Buch sSte‘ mıiıtten dieser aktuellen Diskus-rechts befreit werden. gesehen handelt e sich
1m Verhalten des Gottesknechts nicht gg}  ell- S1071 und versammelt sechs Einzelbeiträge Auf-
vertretung‘ iIm Sinne ınes Rollentausches'  L SOTM- satzform.
dern „ungeschuldete ergebung zugefügten Der einleitende Beitrag des Herausgebers
und erlittenen Unrechts, die die Schuldigen be- Backhaus (10-53) geht nach wirkungsgeschicht-
freit“ 96) lichen Vorüberlegungen einıge der klassischen
Der kurze dritte Teil 1st eın Ausblick das Neue Einleitungsfragen durch (Situation: Verfasser;
Jestament und zeigt auf, wıe dort das Schweigen 3äußere Krise; innere Krise Zweck estalt),

Unrecht und der Verzicht auf Anklage Jesu bei die AausgeWOBCNE Abwägung außerer Bedro-
en un! Lehre, insbesondere seliner Annah- hung („Kaiserkult”; Anpassungsdruck) und 1N-

des Leidens, verankert un! 1 Sinne des Got- robleme („Nikolaiten” als integrationsbe-
tesknechtsliedes weiter entwickelt ist. reitere Gruppe) auffällt. Der dritte eil („Der
Schließlich folgt noch eın Anhang, der JjJüdische isiıonär als eologe”) versucht, die Oftb als
und christliche Auslegungen VOU  - EX 34,7 mıit den „eidetische eologie” ihrem eigenen ec
dazugehörigen Parallelen und VO:  5 Jes 53,7 wIl1e- würdigen: Nicht Reflexion und uch nicht blo-
dergibt. Sie sind eın eindrücklicher eleg dafür, ßen Appell bietet s1e ihren Lesern ıIn deren Orien-
dass das dieser tudie vorgetragene 'erständ- tierungsproblematik, sondern ınen „Blick

Von und Strafe eingebettet ist eir_1e den Himmel”, S1Ie 1n dem festzumachen, W as

Jange Auslegungstradition. SI1Ee schon konstituiert: 1n ihrer unteıllbaren Zu-
Abschließend el diese Studie nochmals WAarms- gehörigkeit ZULX Königsherrschaft Gottes, die 1m
tens ZUTC Lektüre empfohlen; S1e ist eın wichtiger Sieg des Lammes esus Christus unhintergehbar
Beitrag ZU) Verständnis VO':  > Schuld und 'afe aufgerichtet wurde un die sich alle aNnse-
allgemein und ehrt eindrücklich, wIıie differen- ma{ißten Despotien durchzusetzen 11 Gang ist.
ziert das 1Ite Testament VOINl es Keaktion auf Dieser „Blick den Himmel“ ıst nicht eskapis-
menschliche Schuld spricht. tisch: Indem Anspruch nımmt, Wirklichkeit
INZ Franz Hubmann zeıgen un! Scheinwirklichkeit demaskie-
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unentrinnbar verwickelten menschlichen Einzel­
und Gesamtschicksal auswirken" (64). Ein tra­
gisches Moment ist in gewissen Fällen (z.B. in 
2 Sam 21,1-14) zwar nicht ausgeschlossen, aber 
nirgends ist es so, dass Unschuldige die Strafe 
von Schuldigen erleiden, während diese straflos 
ausgehen. 
Der zweite Teil der Studie befasst sich dem vier­
ten Lied vom Gottesknecht, wobei es konkret um 
die Frage geht, "ob die Stellvertretung, von der 
es spricht, anders als ein Rollentausch zwischen 
Schuldigen und Unschuldigen verstanden wer­
den muss" (65). Aufgrund der Ergebnisse des 
ersten Teiles ist sehr genau nachzuforschen, wo­
rin die Schuld der ,Vielen' besteht und in wel­
chem Sinne der Gottesknecht diese Schuld tragen 
kann. In einer behutsamen Auslegung der ent­
scheidenden Stellen des Liedes zeigt Sch., dass 
der Gottesknecht durch seinen Verzicht auf letzte 
Möglichkeiten der Gegenwehr nicht nur seine 
Sache in radikaler Weise Gott anheimstellt, son­
dern durch diese Haltung auch den Feinden die 
Chance eröffnet, dass sie aufgrund dieses seines 
Verzichts auf Anklage ihr Unrecht einsehen und 
umkehren. Der Gottesknecht geht diesen Weg im 
Vertrauen auf Gott und in Treue zu seiner Sen­
dung bis zur Aufgabe seines Lebens, und er setzt 
selbst sein Lebensopfer ein als Versöhnungsleis­
tung für die Schuldigen. Da Gott dieses Opfer 
aufgrund der Fürbitte des Knechtes annimmt, 
können die Schuldigen von den Folgen ihres Un­
rechts befreit werden. So gesehen handelt es sich 
im Verhalten des Gottesknechts nicht um ",Stell­
vertretung' im Sinne eines Rollentausches", son­
dern um "ungeschuldete Vergebung zugefügten 
und erlittenen Unrechts, die die Schuldigen be­
freit" (96). 
Der kurze dritte Teil ist ein Ausblick in das Neue 
Testament und zeigt auf, wie dort das Schweigen 
zu Unrecht und der Verzicht auf Anklage in Jesu 
Leben und Lehre, insbesondere in seiner Annah­
me des Leidens, verankert und im Sinne des Got­
tesknechtsliedes weiter entwickelt ist. 
Schließlich folgt noch ein Anhang, der jüdische 
und christliche Auslegungen von Ex 34,7 mit den 
dazugehörigen Parallelen und von Jes 53,7 wie­
dergibt. Sie sind ein eindrücklicher Beleg dafür, 
dass das in dieser Studie vorgetragene Verständ­
nis von Schuld und Strafe eingebettet ist in eine 
lange Auslegungstradition. 
Abschließend sei diese Studie nochmals wärms­
tens zur Lektüre empfohlen; sie ist ein wichtiger 
Beitrag zum Verständnis von Schuld und Strafe 
allgemein und lehrt eindrücklich, wie differen­
ziert das Alte Testament von Gottes Reaktion auf 
menschliche Schuld spricht. 
Linz Franz D. Hubmann 
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• BACKHAUS KNUT (Hg.), Theologie als Vision. 
Studien zur Johannes-Offenbarung. (SBS 191) 
Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2001. (207) 
Kart. € 24,44 (im Abo € 21,99). 
Dass das letzte Buch der christlichen Bibel seine 
Leserschaft gleichermaßen faszinieren und inspi­
rieren wie auch irritieren und abstoßen kann, ist 
nicht neu. Eine nicht zu unterschätzende, manch­
mal subkutan laufende und durchaus wider­
sprüchliche Wirkungsgeschichte ist bis in die 
aktuelle Gegenwart herein aufzeigbar: in litur­
gie und Spiritualität, Architektur und Ikonogra­
phie, religiöser und politischer Polemik, Musik, 
Literatur, im Film und auch in der postchrist­
licher Alltagskultur. Die Theologie hat sich mit der 
Johannes-Offenbarung oft schwer getan: Natür­
lich ist auch die Offb "Wort" (Literatur, Text, Brief 
mit Interventionsabsicht), dabei ist ihr primäres 
Medium aber nicht das reflektierte und reflektie­
rende Wort wie eben in der Theologie, sondern 
das geschaute und aufgeschriebene Bild: Vision. 
Wie sollen also ChristInnen, die sich um intel­
lektuelle Redlichkeit und leserische Sachgerecht­
heit bemühen, mit der Offb umgehen? Sich deren 
Bildkaskaden einfach überlassen? Was aber ma­
chen diese mit uns? - Orientierung und Verge­
wisserung über dieses Buch ist jedenfalls gefragt, 
und insofern ist es gut, dass sich die exegetische 
Wissenschaft gerade in letzter Zeit in einer Viel­
zahl von Studien und neuen Kommentierungen 
intensiv damit auseinandersetzt. Das vorliegen­
de Buch steht mitten in dieser aktuellen Diskus­
sion und versammelt sechs Einzelbeiträge in Auf­
satzform. 
Der einleitende Beitrag des Herausgebers K. 
Backhaus (10-53) geht nach wirkungsgeschicht­
lichen Vorüberlegungen einige der klassischen 
Einleitungsfragen durch (Situation: Verfasser; 
äußere Krise; innere Krise - Zweck - Gestalt), wo­
bei die ausgewogene Abwägung äußerer Bedro­
hung ("Kaiserkult"; Anpassungsdruck) und in­
nerer Probleme ("Nikolaiten" als integrationsbe­
reitere Gruppe) auffällt. Der dritte Teil ("Der 
Visionär als Theologe") versucht, die Offb als 
"eidetische Theologie" in ihrem eigenen Recht zu 
würdigen: Nicht Reflexion und auch nicht blo­
ßen Appell bietet sie ihren Lesern in deren Orien­
tierungsproblematik, sondern einen "Blick in 
den Himmel", um sie in dem festzumachen, was 
sie schon konstituiert: in ihrer unteilbaren Zu­
gehörigkeit zur Königsherrschaft Gottes, die im 
Sieg des Lammes Jesus Christus unhintergehbar 
aufgerichtet wurde und die sich gegen alle ange­
maßten Despotien durchzusetzen im Gang ist. 
Dieser "Blick in den Himmel" ist nicht eskapis­
tisch: Indem er in Anspruch nimmt, Wirklichkeit 
zu zeigen und Scheinwirklichkeit zu demaskie-


